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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7356/J der 

Abgeordneten Dr.in Dagmar Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 

Fragen 1 bis 4: 

Jene Mitarbeiter/innen, die als Vertragsbedienstete der Pflichtversicherung nach dem All-

gemeinen Sozialversicherungsgesetz unterliegen, müssen - um eine Pensionsleistung aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung zu erlangen - alle im ASVG normierten Anspruchsvoraus-

setzungen für eine der verschiedenen Pensionsvarianten erfüllen. Dazu zählen z.B. u.a. das 

Anfallsalter, eine bestimmte Mindestversicherungszeit, die sog. Wartezeit, besondere An-

spruchsvoraussetzungen wie z.B. Schwerarbeitsmonate etc. Es gilt in dieser thematisierten 

Causa dasselbe wie für alle anderen ASVG-Versicherten.  

Das Pensionsversicherungs- bzw. Ruhegenusssystem von pragmatisierten Mitarbeiter/inne/n 

fällt jedoch nicht in den Kompetenzbereich des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz; aus diesem Grunde kann hierzu auch nicht Stellung genommen 

werden. 
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Fragen 5 und 6: 

Die Zuständigkeit zur Bereitstellung eines flächendeckenden Pflegesachleistungsangebotes 

und damit die Personalfrage liegt im Bereich der einzelnen Bundesländer. Die 

Personalplanung ist ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung der Versorgung im 

Pflegebereich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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